
Nicht erst seit der Energiekrise 
besteht das Bedürfnis, möglichst viel 
Strom aus Sonnenenergie zu erzeu-
gen. Die Deutsche Bahn hat sich 
zum Ziel gesetzt, ab 2038 ausschließ-
lich mit Ökostrom zu fahren. In 
Sachsen wurden bei einem Projekt 
Solaranlagen zwischen Bahngleisen 
installiert. Diese Photovoltaikanla-
gen werden auf den Schwellen 
zwischen den Schienen montiert. 
Bei einem Streckennetz von 61.000 
Kilometern und einer Ausstattung 
mit Solarpanelen könnten Spekula-
tionen zufolge mehrere Kernkraft-
werke ersetzt werden.

Bislang wenig erörtert sind die 
Risiken, zum Beispiel wenn die 
Solaranlagen schlicht gestohlen 
werden, was insbesondere auf wenig 
befahrenen Strecken ein Leichtes 
sein dürfte. Wartungsarbeiten an 
den Solaranlagen könnten weitere 
Beeinträchtigungen im ohnehin 
notorisch unzuverlässigen Bahnver-
kehr mit sich bringen. Um eine 
stärkere Gewinnung von Strom aus 
Sonnenenergie umsetzen zu kön-
nen, müssen nicht nur die erforderli-
chen baurechtlichen Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, sondern 
auch steuerliche Anreize für alle 
Unternehmen und vor allem für die 
privaten Haushalte gesetzt werden. 
Praktisch umsetzbare Lösungen sind 
notwendig. Diese könnten darin 
bestehen, dass der Stromzähler 
rückwärtsläuft, wenn mehr Strom 
eingespeist als verbraucht wird.
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Frankfurt. Aufwendungen für die Neuein-
deckung des Daches eines Wohnhauses, auf 
dem eine unternehmerisch genutzte Pho-
tovoltaikanlage installiert ist, berechtigen 
zum teilweisen Vorsteuerabzug – im Um-
fang des unternehmerisch genutzten Nut-
zungsanteils an dem gesamten Wohnhaus, 
so der Bundesfinanzhof (BFH). 

Es ging um den Vorsteuerabzug aus der 
teilweisen Neueindeckung eines asbesthal-
tigen Daches eines Wohnhauses im Zusam-
menhang mit der Installation einer Photo-
voltaikanlage. Der Steuerpflichtige beantrag-
te den Vorsteuerabzug. Das Finanzamt 
versagte ihn. Der Einspruch gegen die Ver-
sagung blieb erfolglos. Das Finanzgericht 
(FG) gab der Klage statt und gewährte den 

vollen Vorsteuerabzug. Das Finanzamt legte 
Revision ein. Es war der Ansicht, allenfalls 
mittelbar stünde die Reparatur mit der Pho-
tovoltaikanlage im Zusammenhang. Zudem 
seien die Kosten nicht in den Verkaufspreis 
des Stroms eingegangen. Das Energieversor-
gungsunternehmen sei nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz verpflichtet, den ein-
gespeisten Strom mit einem gesetzlich fest-
gelegten Preis zu vergüten. Es handele sich 
nicht um Sanierungsarbeiten an einem Un-
ternehmensgegenstand. 

Weder das FG-Urteil noch die Begrün-
dung des Finanzamtes überzeugte den BFH. 
Die Sache wurde an das FG zurückverwie-
sen, da der Umfang der unternehmerischen 
Nutzung nicht ermittelt wurde. mst

Neueindeckung eines Dachs

Erneute Entscheidung nötig
Der Vorsteuerabzug bei Photovoltaikanlagen ist unklar. 

Frankfurt. Der Bundesfinanzhof (BFH) sieht 
den Verbrauch von Strom in Transformati-
ons- und Umspannanlagen nicht als steuer-
frei im Sinne des Paragrafen 9 Absatz 1 Nr. 
2 Stromsteuergesetz (StromStG) an. Eine 
diesbezügliche Nichtzulassungsbeschwerde 
lehnte er ab. Nach der Vorschrift ist Strom, 
der zur Stromerzeugung entnommen wird, 
von der Stromsteuer befreit. 

Die Klägerin betreibt eine PV-Anlage in 
Form eines Solarparks und speist als Versor-
ger Strom in das Netz ein. Der Gleichstrom 
mit einer Spannung von 1000 Volt wird mit 
Wechselrichtern in 360/380-Volt-Wechsel-
strom umgewandelt. Anschließend wandelt 
ein Mittelspannungstrafo diesen in eine Mit-
telspannung von 20 Kilovolt um. Ein Hoch-

spannungstransformator bringt sie im Um-
spannwerk auf 110 Kilovolt. Die Klägerin be-
antragte eine Steuerentlastung nach dem 
StromStG für den in der Trafostation und 
im Umspannwerk verbrauchten Strom. Das 
Hauptzollamt lehnte dies ab. Die Klage blieb 
erfolglos. Revision wurde nicht zugelassen, 
ebenso wenig half die Nichtzulassungs-
beschwerde. Der BFH bleibt bei seiner An-
sicht, dass nur der Strom für die Umwand-
lung von Gleichstrom in Wechselstrom in 
Wechselrichtern von der Stromsteuer befreit 
ist. Jedweder andere Stromverbrauch ist von 
der Steuerbefreiung ausgeschlossen. Ein Be-
dürfnis für eine erneute Beurteilung der 
Steuerbefreiung für bestimmte Neben- und 
Hilfsanlagen sah er nicht. mst

Transformations- und Umspannanlagen

Enge Grenzen für Befreiung
Der Stromverbrauch ist steuerpflichtig. 

Christian Pelke Frankfurt

D
ie Besteuerung der Erträge und eben-
so der Veräußerung von Photovoltai-
kanlagen sind seit vielen Jahren Ge-
genstand der finanzgerichtlichen 
Rechtsprechung. Dabei ist insbeson-

dere von Interesse, ob die Finanzverwaltung 
zur Ermittlung des zu versteuernden Ein-
kommens bei mehreren Photovoltaikanlagen 
einen Freibetrag gemäß Paragraf 24 des Kör-
perschaftsteuergesetzes (KStG) lediglich ein-
malig oder mehrmals zu berücksichtigen hat.

Selbiges gilt für den Freibetrag nach Pa-
ragraf 11 Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 des Gewerbe-
steuergesetzes (GewStG). Im Rahmen einer 
Veräußerung kann bei der Veräußerung ein-
zelner oder nicht sämtlicher Anlagen vor al-
lem wesentlich sein, ob Photovoltaikanlagen, 
die ein Steuerpflichtiger auf Grundstücken 
betreibt, ertragsteuerrechtlich als unselbst-
ständige Betriebsteile eines einheitlichen 
Gewerbebetriebs oder aber als begünstigt 
nach Paragraf 16 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 
1 des Einkommensteuergesetzes (EstG) ver-
äußerbare Teilbetriebe anzusehen sind.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich 
jüngst im Rahmen einer Beschwerde wegen 
der Nichtzulassung der Revision im Sinne des 
Paragrafen 116 der Finanzgerichtsordnung 
mit einem Sachverhalt zu befassen, bei wel-
chem wesentlich war, ob es sich bei Photo-

voltaikanlagen, die ein Steuerpflichtiger auf 
mehreren und nicht benachbarten Grundstü-
cken betreibt, ertragsteuerrechtlich um un-
selbstständige Betriebsteile eines einheitli-
chen Gewerbebetriebs oder aber um begüns-
tigt veräußerbare Teilbetriebe handelt.

Der BFH wies die Beschwerde als unbe-
gründet zurück und ließ die Revision nicht 
zu, zeigte jedoch nochmals wesentliche Kri-
terien für die ertragsteuerrechtliche Beur-
teilung auf.

Vollkommene Eigenständigkeit
Entscheidend dafür, ob mehrere gewerbliche 
Betätigungen eines Steuerpflichtigen jeweils 
als ertragsteuerrechtlich selbstständige Gewer-
bebetriebe anzusehen sind, zueinander im 
Verhältnis von Teilbetrieben stehen oder 
rechtlich unselbstständige Betriebsteile eines 
einheitlichen Gewerbebetriebs sind, ist die voll-
kommene Eigenständigkeit der jeweiligen ge-
werblichen Tätigkeiten eines Steuerpflichtigen.

Eine Verbindung darf laut BFH in einer 
anderen Angelegenheit im Wesentlichen 
nur in der Person des Steuerpflichtigen be-
stehen; dieser muss die Betriebe neben-
einander am Wirtschaftsleben teilnehmen 
lassen. Für einen einheitlichen Betrieb 
spricht ein sachlicher, das heißt wirtschaft-
licher, organisatorischer oder finanzieller 
Zusammenhang zwischen den Betätigun-
gen, wobei dafür jeweils das Gesamtbild der 

tatsächlichen Verhältnisse des Einzelfalls 
entscheidend ist. Der steuerrechtliche Teil-
betrieb ist nach der Rechtsprechung des BFH 
ein organisch geschlossener, mit einer ge-
wissen Selbstständigkeit ausgestatteter Teil 
des Gesamtbetriebs, der für sich allein funk-
tions- beziehungsweise lebensfähig ist.

Abgrenzungsmerkmale dafür sind nach 
dem Bundesfinanzhof etwa die räumliche 
Trennung vom Hauptbetrieb, ein eigener 
Wirkungskreis, eine gesonderte Buchfüh-
rung, eigenes Personal, eine eigene Verwal-
tung, eigenes Anlagevermögen, ungleichar-
tige betriebliche Tätigkeiten, ein eigener 
Kundenstamm und eine die Eigenständig-
keit ermöglichende interne Organisation.

Diese Merkmale brauchen zwar nicht 
sämtlich vorzuliegen; der Teilbetrieb erfor-
dert allerdings eine gewisse Selbstständigkeit 
gegenüber dem Hauptbetrieb. Insbesondere 
dies gilt es bei der Gestaltung von Photovol-
taikanlagen mit Blick auf eine spätere Teil-
veräußerung zu berücksichtigen.
Professor Christian Pelke ist Rechtsanwalt, lehrt an 
der FHDW-Fachhochschule der Wirtschaft und ist 
Ressortleiter der Fachzeitschrift „Betriebsberater“. 

Ertragsteuern

Bundesfinanzhof  
zeigt Kriterien auf

Bei mehreren Photovoltaikanlagen ist der Gewerbebetrieb ausschlaggebend.

Photovoltaikanlage: Die Besteue-
rung der Erträge ist seit vielen 

Jahren Gegenstand der finanzge-
richtlichen Rechtsprechung.
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Diese Seite erscheint in Kooperation mit 
der Fachzeitschrift „Der Steuerberater“.

Jens M.  
Schmittmann  

ist Chefredakteur 
der Zeitschriften 
„Betriebsberater“ 
und „Der Steuer-

berater“.
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